
 

Entgelt- und Kostenordnung 
 
 

1. Kostenpflichtige Dienstleistungen 

Das Nordost-Institut stellt für Dienstleistungen, die es auf Veranlassung einzelner Personen, Einrichtungen etc. 
vornimmt, Kosten nach Maßgabe dieser Entgelt- und Kostenordnung in Rechnung. 

2. Grundlage für die Entgeltbemessung 

Das Entgelt soll den mit der Dienstleistung verbundenen Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachaufwand) 
aller an der Dienstleistung Beteiligten decken (Kostendeckungsgebot). Ausnahmen vom Kostendeckungsgebot 
sind nur zulässig, wenn dies aus Gründen der Billigkeit erforderlich ist. 

3. Sachliche Kostenfreiheit 

Kostenfrei sind mündliche und einfache schriftliche Auskünfte, die ohne einen durch Recherchen an Registern 
und Dateien verursachten nennenswerten zeitlichen Aufwand erbracht werden können.  
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einer Dienstleistung entstehen, werden als Auslagen erhoben. Aus-
lagen sind: 

a. Entgelte für Post- und Telekommunikationsleistungen, ausgenommen die Entgelte für Briefsendungen, 
b. Aufwendungen für Kopien und Ausdrucke. 

Die Auslagen sind in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erheben.  

4. Billigkeitsregelungen 

Das Nordost-Institut kann das Entgelt ermäßigen oder von der Erhebung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Entgeltpflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint. 
 

Lüneburg, 1.12.2009 
 

Kostenverzeichnis des Nordost-Instituts 

Gegenstand 
Bemessungsgrund-

lage 

Entgelt 
€ 

Recherchen 

Kosten sind zu erheben für Rechercheleistungen 

je Auftrag (pauschal) 
zzgl. je angefangene ¼ 
Stunde (50% Ermäßi-
gung für wissenschaftli-
che Zwecke) 

2,50 
7,50 

Mahngebühren, Bearbeitungsgebühren 

Mahnungen wegen Überschreitung der Leihfrist 
1. Mahnung 2,50 
2. Mahnung 2,50 
3. Mahnung 5,00 
Buchersatz 

[Berechnung für den Verwaltungsaufwand;  
die Kosten für die Neuanschaffung werden  
gesondert erhoben.]  

Medieneinheit 11,00 



 

 

Gegenstand Bemessungsgrundlage 
Entgelt 

€ 

Bestellungen 

Bereitstellung von Literatur bei Direktbestellung inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland 

 

je Band/je Jahrgang 
oder je Aufsatzkopie 
bis 20 Seiten 
je weitere Seite 

 
5,00 
0,20 

Bereitstellung von Literatur bei Direktbestellung ins eu-
ropäische oder außereuropäische Ausland 

je Band oder je Auf-
satzkopie bis 20 Seiten 
je weitere Seite 

10,00 
 0,20 

Bereitstellung von Literatur bei Direktbestellung inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland  per Fax  

bis 20 Seiten 
je weitere Seite 

6,00 
0,25 

Bereitstellung von Literatur bei Direktbestellung ins eu-
ropäische oder außereuropäische Ausland per Fax 

bis 20 Seiten  
je weitere Seite 

15,00 
 0,50 

Literaturzusammenstellung aus Katalogen der Samm-
lungen und Standortnachweise aus anderen Quellen je 20 Titel 10,00 

Kopien, Ausdrucke 

Anfertigen von sw-Kopien bis DIN A 4 
Anfertigen von sw-Kopien DIN A 3  

je Seite 
je Seite 

0,10 
0,20 

Anfertigen von Farbkopien bis DIN A 4 
Anfertigen von Farbkopien DIN A 3 

je Seite 
je Seite 

1,50 
3,00 

Anfertigung von Rückvergrößerungen von Mikrofiches 
und Rollfilmen durch Mitarbeiter des Nordost-Instituts  je Seite 0,35 

Anfertigen von Rückvergrößerungen von Mikrofiches 
oder Rollfilm (Reader-Printer) auf A4  je Seite 0,25 

Anfertigen von Scans mit Papierausdruck  je Seite 0,05 

Erstellung von CDs 

Datenbereitstellung auf CD pro CD-Rom 2,50 
 
 

Anlage 1 zum Kostenverzeichnis - Preisliste für Bildarbeiten  

Gegenstand Bemessungsgrundlage 
Entgelt 

€ 

Scans   
Ansichtsscans pro Bild 0,50 
hochauflösende Scans (600 dpi) pro Bild 2,00 
Bearbeitung von Rohscans für Druck und di-
gitale Bildretusche nach Aufwand je Viertelstunde 7,50 

Ausdrucke von Bilddateien 

 DIN A 4 s/w-Laserausdruck 1,00 

 DIN A 4 Farbausdruck 3,00 

 
 
URL der Seite: http://ikgn.de/cms2/jdownloads/Bibliothek/nob_entgelt-_und_kostenordnung_2009.pdf 

 

Erstellt: 2013-01-09 
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